
  

AfD-Abgeordnete wegen Diskriminierung gerügt

Boulevardzeitung gibt wörtliche Rede als verändertes Zitat
wieder

„Wird das die große Abrechnung mit Merkel?“ – unter dieser Überschrift berichtet
eine Boulevardzeitung online über die Generaldebatte im Bundestag. Über die Rede
von AfD-Co-Chefin Weidel heißt es, sie sei im Anschluss daran gerügt worden.
Grund dafür sei die diskriminierende Formulierung „Messermänner,
Kopftuchmädchen und andere alimentierte Taugenichtse“ gewesen. Ein Leser teilt
mit, Frau Weidel sei falsch zitiert worden. Sie habe folgendes gesagt: „Burkas,
Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse“. Die
Zeitung habe den Satz bewusst in irreführender Weise umgestellt. Die Weidel-
Formulierung „und sonstige Taugenichtse“ beziehe sich eindeutig auf „alimentierte
Messermänner“. Der Vorsitzende der Chefredaktionen der Zeitungsgruppe versteht
die Aufregung des Beschwerdeführers nicht. Der sei der Ansicht, dass die Redaktion
Formulierungen bewusst in irreführender Weise umgestellt habe. Der Begriff „und
sonstige Taugenichtse“ habe sich ganz offensichtlich auf jede der zuvor genannten
Personengruppen bezogen und nicht etwa nur auf die „alimentierten
Messermänner“. Der Artikel stelle nur dar, was objektiv Fakt sei: Frau Weidel sei
wegen Diskriminierung gerügt worden.

Die Zeitung hat gegen die in Ziffer 2 des Pressekodex festgeschriebene
journalistische Sorgfaltspflicht verstoßen. Der Beschwerdeausschuss spricht einen
Hinweis aus. Die kritisierte Passage hat die Form eines wörtlichen Zitats. In einem
solchen müssen Aussagen in genau der Diktion, in der sie getätigt wurden,
wiedergegeben werden. Dies entspricht auch der berechtigten Erwartungshaltung
der Leser. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob Bearbeitungen den Sinn einer
Aussage verfälschen oder beibehalten. Aussagen, die nicht wörtlich wiedergebeben
werden, können von der Redaktion je nach Grad der Bearbeitung als indirekte Rede
oder als redaktioneller Text wiedergegeben werden. 
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